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Sehr geehrte Frau Mensing, 
 
 
 
der Verein Paragliding-West e.V. ist bereits im März 2023 auf die Untere Naturschutzbehörde des Kreis Düren zuge-
kommen und hat um Abstimmung der erforderlichen Unterlagen gebeten. Dies ist in einem ausführlichen Termin im 
Haus der Kreisverwaltung am 18.04.2023 erfolgt.   
 
Als Untere Naturschutzbehörde führe ich die sog. Artschutzprüfung durch. Hierzu benötige ich vom Antragsteller als 
notwendigen Unterlagen ein Artenschutzgutachten, in dem die Auswirkungen auf die im Umfeld der Start- und Lan-
debereiche vorkommenden planungsrelevanten Tiere (auch im Zusammenhang vorkommender Schutzgebiete) be-
trachtet werden und ein Konzept zu Vermeidung und Minimierung der Auswirkungen dargelegt wird.  
 
Herr Becker von Paragliding-West e.V. hat mir daraufhin ein Gutachten aus dem angrenzenden Kreis Heinsberg zu-
kommen lassen. Die beiden Anträge sind grundsätzlich vergleichbar. Dennoch handelt es sich um verschieden Land-
schaftsbereiche mit unterschiedlichen Gegebenheiten, sodass ich eine Anpassung des Berichts für den Bereich in 
Aldenhoven gefordert habe. Dieser Bericht ist bis heute nicht bei uns vorgelegt worden und ist nicht Teil der An-
tragsunterlage von Ihnen.  
 
Aufgrund der fehlenden Unterlagen kann ich daher nur eine eingeschränkte Erlaubnis für die Monate außerhalb der 
Brutzeit der Feldvögel gestatten. Nach Vorlage der Unterlagen und in Abhängigkeit des Prüfungs-Ergebnisses ist 
eine ganzjährige Erlaubnis unter Einhaltung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen durchaus möglich. Daher lautet 
meine Stellungnahme wie folgt:  
 
 

Umweltamt 
 

Dienstgebäude 
Bismarckstr. 16, Düren 
Zimmer-Nr. 607 (Haus B) 
Auskunft 
Dorothea Himmes 
Fon 0 24 21.22-10 66 31 3 
Fax 0 24 21.22-10 66 99 0 
D.Himmes@kreis-dueren.de 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin 
Servicezeiten 
Mo bis Do 8 bis 16 und Fr 8 bis 13 Uhr 
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zHd. Frau Bettina Mensing 
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Grundsätzlich bestehen aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken gegen die Nutzung der bean-
tragten Feldwege als Schleppstrecken zum Aufstieg von Gleitseglern sowie deren Landung, sofern diese nur au-
ßerhalb der Brutzeit genutzt wird. Ich bitte darum, die folgenden Auflagen in den Genehmigungsbescheid aufzu-
nehmen. 
 
1) Die Schleppstrecke darf zum Zwecke des Aufstiegs und der Landung von Gleitseglern nur in der Zeit vom 01. Sep-
tember bis zum 28. bzw. 29. Februar eines Jahres befahren/genutzt werden.  
 
2) Kurzfristige Abweichungen von dem unter Auflage 1 genannten Zeitraum bedürfen der Absprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde und sind nur für den Fall zulässig, dass es witterungsbedingt zu Abweichungen im Brutverhal-
ten der Feldvögel kommt. 
 
3) Eine generelle Ausweitung des unter Auflage 1 genannten Zeitraumes bedarf der Vorlage eines Artenschutzgut-
achtens. Der Umfang des Gutachtens ist mit der UNB abzustimmen. Sofern die Ergebnisse es zulassen, kann der 
zulässige Zeitraum für Gleitschirmstarts erweitert werden. Die Kosten hierfür trägt allein der Antragsteller. 
 
4) Die Erlaubnis zum Befahren der Feldwege zum Zwecke des Aufstiegs von Gleitschirmen ist befristet bis zum 
29.02.2028. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

 
Dorothea Himmes 


